
 

 

Beschluss: 
 
Versandt bzw. verteilt wurden: 
 
Dringlichkeitsantrag: 
betr. Abberufung Aufsichtsrat FEK 
 
 Zu TOP 44.: korrigierte Fassung der DS: 0792/2013 

mit der Bitte um Austausch 
 
 Zu TOP 50.: Städtische Ausschüsse: 

 
− Jugendhilfeausschuss am 21.09.2016 

 
− Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss am 21.09.2016 

 
 

 Zu TOP 56.: DS: 0772/2013 
mit der Bitte um Austausch der Anlage bzw. zur Ergänzung 

 
 Zu 57.: MV 0381/2013 

Statusbericht FEK  
 
Es liegt ein Dringlichkeitsantrag der Ratsfraktion BfB zur Abberufung des Herrn Jens 
Ahrens aus dem Aufsichtsrat des FEK vor. In dem Antrag wird vorgeschlagen, Herrn 
Gero Walther in den Aufsichtsrat des FEK zu berufen. Die Dringlichkeit ist in dem Antrag 
schriftlich begründet. 
 
Die Dringlichkeit der Vorlage wird einstimmig bestätigt. 
 
Die Vorlage ist unter TOP 49.1. auf der Tagesordnung zu ergänzen. 
 
 
Ratsherr Kühl weist ferner auf folgenden Fehler bei der Benennung eines Tagesordnungs-
punktes hin: 
Bei TOP 39. muss es heißen: Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages gemäß § 19a 
Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) zwischen der Stadt Neumünster und der 
Koordinierungsstelle soziale Hilfen der Schleswig-Holsteinischen Kreise, Anstalt 
des öffentlichen Rechts (KOSOZ AäR) zur Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft  
 
Ferner kündigt Ratsherr Kühl an, im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung unter TOP 58. das 
Thema „Verhältnis Verwaltung zur Selbstverwaltung in Bezug auf die Arbeit der Ausschüsse“ 
anzusprechen. 
 
Der somit ergänzten Tagesordnung wird einstimmig zugestimmt, wobei die TOPs 52. bis 58. 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten werden sollen. 
 


